
 

• Beteiligungsrechte 
in Verwaltung und 
Gerichtsverfahren

• Staatsbürgerliche 
und politische Mit-
wirkungsrechte

• Leistungsanspruch 
gegenüber dem 
Staat

• Abwehrrecht 
gegen 
rechtswidriges 
Staatshandeln

status 
negativus

status 
positivus

status 
processualis

status 
activus



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Art 5 (1) - Der Staatsbürger kann an der gesellschaftlichen und staatlichen Meinungs- und 
Willensbildung teilnehmen. Er hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und freie 
Information aus allen allgemein zugänglichen Quellen.

• Art 8 (1) - Der Staatsbürger hat das Recht auf Versammlungen in geschlossenen Räumen und 
unter offenem Himmel

• Art 9 (1) - Der Staatsbürger hat das Recht auf Gründung von Vereinigungen und Parteien

• Art 17 - Der Staatsbürger hat das Petitionsrecht gegenüber Parlament und Exekutive

• Art 38 (2) - Der Staatsbürger hat das aktive und passive Wahlrecht

• Art 33 (2) - Der Staatsbürger hat das Recht auf gleichen Zugang zu allen öffentlichen Ämtern.

Grundrechtsgarantien 
für die 

politische 
Mitwirkung

• Art 12 (1) - Der Staatsbürger hat das Recht auf freie Berufswahl und Berufsausübung

• Art 9 (3) - Der Staatsbürger hat das Recht auf Koalitionsfreiheit der Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände mit der im Kernbestand garantierten Tarifautonomie und dem Recht 
auf Arbeitskampf.

• Art 14 (1) - Der Staatsbürger hat das Recht auf Eigentum

• Art 2 (1) - Jeder hat das Recht auf eine freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, was eine freie 
unternehmerische Entfaltung miteinschließt.

Grundrechtsgarantien 
für den 

wirtschaftlichen 
Lebensbereich

• Art 1 (1) und Art 2 (1) sichern dem Staatsbürger grundsätzlich die Sphäre des Privaten und 
schützen das Individuum und dessen persönlichen Geheimnisse und Lebensumstände vor 
staatlicher Ausforschung und Einflussnahme.

• Art 4 (1) sichern dem Staatsbürger seine Autonomie in religiösen- und ethischen 
Persönlichkeitsentscheidungen.

• Art 10 (1) regelt für den Staatsbürger die Vertraulichkeit von Brief- und sonstiger 
Telekommunikation, die heute selbstverständlich das Internet einschließt.

• Art 13 (1) regelt für den Staatsbürger die Integrität von Wohnung und räumlicher 
Privatssphäre, d.h. die Unverletzlichkeit der Wohnung als individuellen Schutzraum.

• Art 2 (2) regelt für den Staatsbürger die körperliche Integrität, d.h. das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit

Grundrechtsgarantien 
für den 

Schutz der 
persönlichen 
Privatssphäre

• Art 6 (1) stellt die Ehe und die Familie unter besonderen Schutz der staatlichen Ordnung

• Art 6 (2) sichert den Eltern das natürliche Recht zur Pflege und Erziehung ihrer eigenen 
Kinder, setzt aber auch die staatliche Gemeinschaft, d.h. Gesellschaft, in die Pflicht, darüber 
ein wachendes Auge zu haben.

• Art 6 (4) räumt der Mutter einen besonderen Schutz und besondere Fürsorge durch die 
Gemeinschaft ein.

• Art 7 (1) stellt das Schulwesen unter die Aufsicht des Staates.

• Art 7 (2) räumen den Erziehungsberechtigten das Recht ein, über die Teilnahme ihres Kindes 
am Religionsunterricht zu bestimmen.

Grundrechtsgarantien 
für die 

Ehe, Familien und 
Eltern- Kinder-

Beziehungen und für 
die Schulen

• Art 3 stellt alle Staatsbürger unabhängig von Rasse, Herkunft, Sprache, Heimat, Glaubens 
oder politischer Gesinnung sowie Geschlecht vor dem Gesetz und innerhalb der Gesellschaft 
gleich; der Staat überwacht und fördert die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau und trachtet danach, bestehende Nachteile abzubauen.

• Art 6 (5) stellt uneheliche Kinder vor dem Gesetz leiblichen Kindern gleich. Für ihre leibliche 
und seelische Entwicklung sind ihnen gleiche Bedingungen zu schaffen.

• Art 33 (1-3) - Gleichstellung aller Deutschen - Jeder Deutsche hat in jedem Land die gleichen 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, hat gemäß seiner Befähigung gleiche Zugänge zu 
jedem öffentlichen Amt und kommt in den Genuß der gleichen staatsbürgerlichen Rechte 
unabhängig von religiösem Bekenntnis oder Zugehörigkeit zu einer gewissen 
Weltanschauung.

• Art 38 (1) - Jeder Staatsbürger kann zum Vertreter des Volkes gewählt werden.

• Art 20 (1) - Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.

Grundrechtsgarantien 
im Sinne von 

Gleichheitsgeboten 
und 

Sozialstaatsgeboten



 

GRUND-
GESETZ

DEMOKRATIE

SOZIALSTAAT

RECHTSSTAAT

BUNDESSTAAT

Volkssouveränität, 

Repräsentativsystem, 

Pluralismus, 

Mehrheitsentscheidungen 

Soziales Handeln, 

Soziale Gerechtigkeit, 

Sozialpolitik 

Rechtssicherheit, 

Rechtsgleichheit, 

Rechtsschutz vor Willkür 

Aufgabenverteilung 

zwischen Bund und  

Ländern - Föderalismus 



 



 

 

 

 

 



 


